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2 Leistungsübersicht – ARAG web@ktiv® 2012 – 10.2012 

 ARAG web@ktiv® 2012 – Leistungsübersicht 

Zeichenerklärung  

  mitversichert    –   nicht versichert 

Sonderbedingungen ARAG web@ktiv®    

Versicherungsschutz besteht für die speziellen Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der privaten Internetnutzung.    

Leistungen  

ARAG JuraTel®  

Mediation  

Schadenersatz-Rechtsschutz bei Verletzung der Reputation, Identitätsmissbrauch 
und Missbrauch von Zahlungsmitteln  

 

Unterlassungs-Rechtsschutz bei Verletzung der Reputation, Identitätsmissbrauch 
und Missbrauch von Zahlungsmitteln 

 

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht  

Aktiver Straf-Rechtsschutz  (Erstattung einer Strafanzeige)  

Beratungs-Rechtsschutz bei privaten Urheberrechtsverstößen  

Straf-Rechtsschutz zur Verteidigung z.B. bei Vorwurf der Beleidigung oder von Ur-
heberrechtsverletzungen  

 

Zusätzliche Leistung zur Unterstützung bei der Löschung von reputationsschädi-
genden Inhalten (z.B. Recherche von Verantwortlichen) 

 

Versicherungssummen  

Weltweit 100.000 Euro 

Mediation 1.500 Euro je Mediation 
3.000 Euro je Kalenderjahr 

Beratungs-Rechtsschutz bei privaten Urheberrechtsverstößen 190 Euro je Erstberatung 
500 Euro je Kalenderjahr 

Zusätzliche Leistung zur Unterstützung bei der Löschung von reputationsschädi-
genden Inhalten (z.B. Recherche von Verantwortlichen) 

100 Euro je Versicherungsfall 
1.000 Euro je Kalenderjahr 

Aktiver Straf-Rechtsschutz bei Verletzung der e-Reputation  
(je Kalenderjahr) 

1.000 Euro 

Versicherte Personen  

Versicherungsschutz im Familientarif besteht für: 

- den Versicherungsnehmer 
- seinen ehelichen, eingetragenen oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 

zusammenlebenden sonstigen Lebenspartner (soweit dieser am Wohnsitz 
des VN gemeldet ist) 

- minderjährige Kinder 
- volljährige Kinder bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer 

angelegte berufliche Tätigkeit gegen leistungsbezogenes Entgelt ausüben 
oder eine selbstständige Tätigkeit ausüben. 

 

Versicherungsschutz im Singletarif besteht für: 

- den Versicherungsnehmer 
- minderjährige Kinder 
- volljährige Kinder bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer 

angelegte berufliche Tätigkeit gegen leistungsbezogenes Entgelt ausüben 
oder eine selbstständige Tätigkeit ausüben. 
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Versicherteninformation ARAG web@ktiv®   
nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung 

 
 

1) Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

 ARAG SE 

ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 

Aufsichtsratsvorsitzender: Gerd Peskes 

Vorstand: Dr. Paul-Otto Faßbender (Vors.), 

Dr. Johannes Kathan, Dr. Matthias Maslaton, Werner Nicoll,  

Hanno Petersen, Dr. Joerg Schwarze 

Sitz und Registergericht: Düsseldorf, HRB 66846 

 

2) Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 

 Die Hauptgeschäftstätigkeit der ARAG SE ist der Betrieb der Rechtsschutzversicherung. 

 

3) Vertragsbedingungen und wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 

 Dem Versicherungsverhältnis liegen die jeweils vereinbarten Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung 
in der bei Antragstellung geltenden Fassung zugrunde. Der Text dieser Bedingungen ist beigefügt.  

Die ARAG SE erbringt nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles die für die Wahrnehmung der rechtlichen Interes-
sen des Versicherungsnehmers bzw. Versicherten erforderlichen Leistungen im vereinbarten Umfang (Rechts-
schutz). 

Im Rahmen der Sonderbedingungen für ARAG web@ktiv® (WRB) gilt der Rechtsschutzfall als eingetreten 

a) im Schadenersatz-Rechtsschutz von dem Schadenereignis an, das dem Anspruch zugrunde liegt; 

b) im Rahmen von ARAG JuraTel® bei Vorliegen eines Beratungsbedürfnisses in eigenen Rechtsangelegen-
heiten; 

c) in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, in dem der Versicherungsnehmer oder ein anderer einen
Verstoß gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften begangen hat oder begangen haben soll; 

Die Voraussetzungen müssen zudem nach Beginn des Versicherungsschutzes und vor dessen Beendigung
eingetreten sein. Für Rechtsschutzfälle, die während einer Wartezeit eintreten, besteht jedoch kein Kosten-
schutz. 

Der Umfang des Versicherungsschutzes richtet sich nach den individuell ausgewählten Produkten, Leistungs-
arten, Versicherungssummen und Selbstbehalten. 

 

4) Gesamtpreis der Versicherung 

 Den zu entrichtenden Gesamtbeitrag und den Beitrag je Rechtsschutzrisiko einschließlich etwaiger Zuschläge 
für unterjährige Zahlungsweise sowie der zurzeit gültigen Versicherungsteuer und die gewählte Zahlungswei-
se können Sie dem Produktinformationsblatt sowie dem Antrag entnehmen. 

 

5) Zusätzliche Kosten 

 Zusätzliche vertragliche Kosten fallen nicht an. 

 

6) Beitragszahlung 

 Der Beitrag ist zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres zu entrichten, kann aber auch unterjährig in glei-
chen Beitragsraten, d.h. monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich gezahlt werden.  

Der Erstbeitrag wird nach Abschluss des Vertrages fällig, jedoch nicht vor dem vereinbarten Versicherungsbe-
ginn. Bei späterer Zahlung beginnt der Versicherungsschutz erst mit dem Tag der Zahlung, es sei denn, die
verspätete Zahlung beruht nicht auf Ihrem Verschulden. 

Folgebeiträge sind jeweils zum Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraumes zu zahlen. 

Bei erteilter Einzugsermächtigung hat der Versicherungsnehmer sicherzustellen, dass das zum Einzug ange-
gebene Konto zum Zeitpunkt der Fälligkeit die erforderliche Deckung aufweist. 

Während der Vertragslaufzeit unterliegen die Beiträge für eine Rechtsschutzversicherung nach den Allgemei-
nen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung der möglichen Beitragsanpassung (Erhöhung oder Ver-
minderung) gemäß Ziffer 7.8 WRB. 

Verträge mit Beitrag nach Tarifgruppe N (Normaltarif), Tarifgruppe B (Behördenbedienstete, Beamte), Tarif-
gruppe S (Selbstständige) oder einem Assekuranztarif werden nach dem Wegfall der Voraussetzungen hierfür 
gemäß Ziffer 7.6 WRB zu den sich danach ergebenden, der jeweiligen Eigenschaft des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Tarif fortgeführt. 
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7) Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen 

 An konkrete Informationen zu Rechtsschutzprodukten, insbesondere hinsichtlich der genannten Beiträge hal-
ten wir uns einen Monat gebunden. 

 

8) Zustandekommen des Vertrages, Antragsbindefrist, Beginn des Versicherungsschutzes 

 Der Vertrag kommt durch den Antrag auf Rechtsschutz seitens eines Vertragspartners und die Annahme die-
ses Antrages durch den anderen Vertragspartner zustande. Der Antragsteller hält sich an seinen Antrag einen
Monat gebunden. 

Eine Antragsannahme der ARAG SE erfolgt durch die Ausstellung eines Versicherungsscheins oder eine An-
nahmeerklärung. 

Bei einer Anfrage durch den Versicherungsnehmer (Invitatio-Antrag) erfolgt das Angebot durch die ARAG SE 
und die Annahme des Angebots durch Annahmeerklärung des Versicherungsnehmers. 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten Zeitpunkt, sofern der Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt
wird (siehe Ziffer 6). 

 

9) Widerrufsbelehrung 

 Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2
des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-
Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 

ARAG SE, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf, Telefax +49 (0) 2 11 9 63 – 28 50, E-Mail service@ARAG.de 

 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versiche-
rungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang 
des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um den im Produktinforma-
tionsblatt unter Ziffer 3 ausgewiesenen rechnerischen Tagesbeitrag pro Tag. Die Erstattung zurückzuzahlen-
der Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungs-
schutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistun-
gen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 

 

Besonderer Hinweis 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von
uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

10) Laufzeit und Beendigung der Rechtsschutzversicherung, insbesondere durch Kündigung 

 Die vereinbarte Laufzeit der Rechtsschutzversicherung folgt aus den konkreten Vertragsvereinbarungen (z. B. 
Antrag). 

Die Rechtsschutzversicherung kann von beiden Parteien erstmalig zum Ende der vereinbarten Vertragslauf-
zeit, spätestens jedoch nach 3 Jahren gekündigt werden. Wird sie nicht gekündigt, verlängert sich das Ver-
tragsverhältnis bei Verträgen von mindestens einjähriger Vertragsdauer mit dem Ablauf der vereinbarten Ver-
tragszeit um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr stillschweigend. Es ist dann zum Ende des jeweils folgenden
Versicherungsjahres kündbar. Kündigungen müssen dem jeweils anderen Vertragspartner drei Monate vor
Ablauf der Versicherung vorliegen. 

Lehnt die ARAG SE Versicherungsschutz ab, obwohl sie zur Leistung verpflichtet ist, kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag vorzeitig in Schriftform kündigen. 

Bejaht die ARAG SE ihre Leistungspflicht für mindestens zwei innerhalb von zwölf Monaten  eingetretene 
Rechtsschutzfälle, sind der Versicherungsnehmer und die ARAG SE berechtigt, den Vertrag in Schriftform vor-
zeitig zu kündigen. 

Die Kündigungsfrist beträgt in den letztgenannten Fällen einen Monat, d.h. die Kündigung muss dem Ver-
tragspartner spätestens einen Monat nach Zugang der Ablehnung des Rechtsschutzes oder Anerkennung der
Leistungspflicht für den zweiten oder jeden weiteren Rechtsschutzfall zugegangen sein. 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach Ihrem Zugang bei der ARAG SE wirk-
sam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt,
spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird. 

Eine Kündigung der ARAG wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 



Versicherteninformation – ARAG web@ktiv® 2012 – 10.2012 5 

11) Anwendbares Recht, zuständiges Gericht, Kommunikationssprache 

 Der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss einer Rechtsschutzversicherung
liegt ebenso das Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde wie einer abgeschlossenen Rechtsschutz-
versicherung. 

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29
ZPO und § 215 VVG. 

Die Versicherungsbedingungen und sämtliche vor oder nach Vertragsschluss ausgehändigten Informationen
werden in deutscher Sprache verfasst. Auch während der Laufzeit der Rechtsschutzversicherung wird die
ARAG SE die Kommunikation in deutscher Sprache führen. 

 

12) Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 

 Lehnt die ARAG SE Versicherungsschutz ab, weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen vor-
aussichtlich entstehende Kostenaufwand in einem groben Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht oder
weil sie keine hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht, kann der Versicherungsnehmer, soweit er der Auf-
fassung der ARAG SE nicht zustimmt und seinen Anspruch auf Rechtsschutz aufrechterhält, innerhalb eines
Monats die Einleitung eines Stichentscheids oder Schiedsgutachterverfahrens von der ARAG SE verlangen 
(siehe Ziffer 3.4 WRB). Die Aufforderung zur Einleitung des Verfahrens ist an die ARAG SE zu richten (Adresse
siehe Ziffer 1). 

Darüber hinaus ist die ARAG SE Mitglied im Verein „Versicherungsombudsmann e.V.“, einer unabhängigen
Einrichtung der deutschen Versicherungswirtschaft zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Verbrauchern
und Versicherungsunternehmen. Der Versicherungsnehmer hat die Möglichkeit, diese Stelle anzurufen, wenn
es sich um einen Anspruch aus dem Versicherungsvertrag oder dessen Anbahnung oder Vermittlung handelt:

Versicherungsombudsmann e. V. 

Postfach 08 06 32 

10006 Berlin 

Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt für den Versicherungsnehmer hiervon unberührt. 

 

13) Beschwerdegesuch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

 Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt gerichtet werden an die  

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  

Graurheindorfer Str. 108 

53117 Bonn. 
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Wichtige Hinweise 
 

Allgemeine Vertragsvereinbarungen 

 Dem Vertrag liegen die aktuellen Sonderbedingungen für  ARAG web@ktiv® zugrunde. 

Alle für die ARAG bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen entweder an die ARAG Hauptverwal-
tung oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen aufgeführte zuständige Stelle ge-
richtet werden. Sie sollten auch dann in Textform erfolgen, wenn eine solche Form weder im Gesetz
noch im Versicherungsvertrag vorgesehen ist. 

Versicherungssummen 

 Die Versicherungssumme beträgt je Rechtsschutzfall:  

— Grundsätzlich bis zu 100.000 Euro.  

— Im Aktiven Straf-Rechtsschutz für die Erstattung von Strafanzeigen insgesamt höchstens 1.000 Euro 
je Kalenderjahr. 

— Im Beratungs-Rechtsschutz bei privaten Urheberverstößen im Internet je Beratung (Rat oder Tätig-
keit) bis zu 190 Euro, für alle in einem Kalenderjahr angefallenen Beratungen jedoch nicht mehr als 
500 Euro. 

— Für alle sachdienlichen Maßnahmen zur Löschung (Recherche / Hilfe bei der Identifizierung von
Verantwortlichen / Ansprechpartnern) bei Reputationsschädigungen bis zu 100 Euro je Versiche-
rungsfall, insgesamt höchstens 1.000 Euro je Kalenderjahr. 

Selbstbeteiligung 

 keine 

Wartezeiten 

 keine 
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

 

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die beiliegenden Fragen wahrheitsgemäß und vollständig 
beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den 
Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

 Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen
Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen.
Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen 
Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall  
des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht,
wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht
oder nicht richtig angegebene Umstand 

 weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 

 noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt ha-
ben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rück-
trittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

2. Kündigung Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach
fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen. 

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeig-
ten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

3. Vertragsänderung Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen 
Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, 
werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht 
schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrab-
sicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir
Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

4. Ausübung unserer Rechte Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines 
Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung
der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Aus-
übung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur
Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 
nicht verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, 
wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf
Jahren. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt 
zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der
Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die 
Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis
und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 

Ihre 
ARAG SE 
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Sonderbedingungen für ARAG web@ktiv® (WRB 2012) 

der ARAG SE 

1.  Welche Aufgaben hat die Rechtsschutzversicherung? 

2.  Welchen Rechtsschutz haben Sie? 

2.1. Was ist versichert? 

2.2. Wer ist versichert? 

2.3. Leistungsumfang  

2.4.  Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz 

3.  Was ist nicht versichert? 

3.1.  Zeitliche Ausschlüsse 

3.2. Inhaltliche Ausschlüsse 

3.3.  Einschränkung unserer Leistungspflicht 

3.4.  Ablehnung des Rechtsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaussichten oder wegen Mutwilligkeit 

4. Was müssen Sie beachten? 

4.1 Verhalten im Versicherungsfall / Erfüllung von Obliegenheiten  

4.2.  Weitere besondere Verhaltensregeln / Obliegenheiten 

5.  In welchen Ländern sind Sie versichert? 

5.1.  Hier gilt Ihr Rechtsschutz 

5.2.  Hier gilt Ihr Rechtsschutz mit Einschränkungen 

6. Wann beginnt und endet Ihre Rechtsschutzversicherung? 

6.1. Beginn des Versicherungsschutzes 

6.2. Dauer und Ende des Vertrags 

7. Wann und wie müssen Sie Ihren Beitrag zahlen? 
7.1. Beitrag und Versicherungssteuer 

7.2. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Erster Beitrag  

7.3. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag 

7.4. Rechtzeitige Zahlung bei Lastschriftermächtigung 

7.5. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

7.6. Beitragsanpassung 

7.7. Änderung wesentlicher Umstände der Beitragsfestsetzung  

8. Wann verjähren Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag? 

8.1. Gesetzliche Verjährung 

8.2. Die Verjährung wird ausgesetzt 

9. Wo ist der Gerichtsstand und welches Recht ist anzuwenden? 

9.1. Anzuwendendes Recht 

9.2. Klagen gegen das Versicherungsunternehmen 

9.3. Klagen gegen den Versicherungsnehmer 

 

A. Standardklauseln 

Klausel 1 Single-Rechtsschutz 
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1 Aufgaben der Rechtsschutzversicherung 

 Sie möchten Ihre rechtlichen Interessen wahrnehmen. Wir erbringen die dafür erforderlichen Leistun-
gen. Der Umfang unserer Leistungen ist im Versicherungsantrag, im Versicherungsschein und in den 
nachfolgenden Bedingungen beschrieben. 

2 Welchen Rechtsschutz haben Sie? 

 

Sie haben Versicherungsschutz für die speziellen Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der pri-
vaten Internetnutzung.  

Sie haben hier keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen im Zusammenhang mit einer 
der folgenden geplanten oder ausgeübten Tätigkeiten wahrnehmen 

— eine gewerbliche Tätigkeit  

— eine freiberufliche Tätigkeit 

— eine sonstige selbstständige Tätigkeit. 

Wann liegt eine sonstige selbstständige Tätigkeit vor? 

Eine sonstige selbstständige Tätigkeit liegt immer dann vor, wenn Einkünfte im steuerrechtlichen Sinne 
erzielt werden oder werden sollen, die keine Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit (zum Beispiel 
Löhne, Gehälter, Renten) sind. 

2.1 Was ist versichert Der Versicherungsschutz umfasst 

2.1.1  Schadenersatz-Rechtsschutz 

für die Durchsetzung Ihrer Schadenersatzansprüche einschließlich Unterlassungsansprüche  

2.1.1.1 wegen Schädigung Ihrer „e-Reputation“: 

Als Schädigung Ihrer „e-Reputation“ gilt die Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts z.B. 
durch Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung mit Hilfe von Fotografien, Texten, Videos oder öf-
fentlichen Erklärungen, die über einen Blog, ein Diskussionsforum, ein soziales Netzwerk oder eine 
Website verbreitet werden. 

2.1.1.2 wegen Identitätsmissbrauch:  

Als „Identitätsmissbrauch“ bezeichnet wird die ungenehmigte Verwendung Ihrer Identifizierungs- 
(z. B.: Postadresse, Telefonnummer, Personalausweis, Reisepass, Führerschein, Kfz-Schein, Bankverbin-
dungsdaten) oder Identitätsauthentifizierungselementen (z. B.: Benutzername, Login-Daten, Passwörter, 
IP-Adressen, E-Mail- Adressen, Kreditkarten-Daten, digitaler Fingerabdruck) durch einen Dritten mit dem 
Ziel, eine Sie schädigende Betrugshandlung zu begehen, z. B. Erlangung von Kredit unter falschem 
Namen. 

2.1.1.3 wegen Missbrauch von Zahlungsmitteln 

z.B. Kreditkarten, „elektronisches Geld“ ,z. B. Pay-Pal;  

z.B. Nutzung Kreditkarten-Daten durch Dritte im Internet für Online-Einkäufe. 

2.1.2  Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 

für die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen aus Verträgen, die Sie  
2.1.2.1 über das Internet online im eigenen Namen und Interesse abschließen 

2.1.2.2 mit Providern über Ihren Zugang zum Internet abschließen, in diesem Fall auch dann, wenn der Ver-
tragsschluss nicht online erfolgt; 

2.1.3  Aktiver Straf-Rechtsschutz 

für die anwaltliche Tätigkeit, wenn Sie eine Strafanzeige wegen Schädigung Ihrer „e-Reputation“ oder 
Identitäts-Missbrauch (s. 2.1.1) erstatten wollen; die Versicherungssumme ist auf insgesamt 1.000 Euro 
je Kalenderjahr begrenzt.  

2.1.4  Beratungs-Rechtsschutz bei privaten Urheberverstößen 

für eine Erstberatung zu einer Abmahnung, die Sie als Privatperson wegen eines angeblichen Urheber-
rechtsverstoßes im Internet erhalten haben. Wir übernehmen je Beratung (Rat oder Tätigkeit), die Ver-
gütung eines für Sie tätigen Rechtsanwaltes bis zur Höhe von 190 Euro, für alle in einem Kalenderjahr 
angefallenen Beratungen jedoch nicht mehr als 500 Euro. 

2.1.5  Straf-Rechtsschutz 

für die Verteidigung, wenn Ihnen ein strafrechtliches Vergehen vorgeworfen wird, bei dessen Bege-
hung das Internet als Medium genutzt wird (z. B. Beleidigung, Unerlaubte Verwertung urheberrechtlich 
geschützter Werke). 

Ausnahme: Ein Gericht stellt rechtskräftig fest, dass Sie das Vergehen vorsätzlich begangen haben. In 
diesem Fall sind Sie verpflichtet, uns die entstandenen Kosten zu erstatten. 

Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Ihnen ein Verbrechen vorgeworfen wird (Ein Verbrechen 
ist eine Straftat, die im Mindestmaß mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bedroht ist). 

2.1.6  ARAG JuraTel 

Wir stellen Ihnen eine Rufnummer für den schnellen und einfachen Zugang zu einer telefonischen 
Erstberatung (einem telefonischen ersten Beratungsgespräch) durch einen in Deutschland zugelasse-
nen Rechtsanwalt in allen Rechtsangelegenheiten zur Verfügung, auf die deutsches Recht anwendbar 
ist. 
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2.2 Wer ist versichert 

 Mitversichert sind 

— Ihr ehelicher, eingetragener oder mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft zusammenlebender sons-
tiger Lebenspartner (im Sinne von Ziff. 3.2.14), soweit dieser an Ihrem Wohnsitz amtlich gemeldet 
ist, 

— Ihre minderjährigen Kinder, 

— Ihre unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft (im Sinne 
von 3.2.10) lebenden volljährigen Kinder, jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erst-
mals eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes 
Entgelt erhalten oder eine selbstständige Tätigkeit aufnehmen. 

Alle Bestimmungen aus diesem Rechtsschutzvertrag gelten auch für diese mitversicherten Personen.  

Wenn eine mitversicherte Person Rechtsschutz verlangt, können Sie dem widersprechen.  

Ausnahme: Es handelt sich um Ihren ehelichen / eingetragenen Lebenspartner. (Warum können Sie 
widersprechen, wenn eine mitversicherte Person Rechtsschutz verlangt? Sie sind unser Versicherungsneh-
mer und können zum Beispiel bestimmen, ob wir Kosten für mitversicherte Personen bezahlen sollen.) 

2.3 Leistungsumfang 

 Wir erbringen und vermitteln Dienstleistungen, damit Sie Ihre Interessen in folgendem Umfang wahr-
nehmen können. 

Wir zahlen in jedem Fall höchstens die in unserem Vertrag vereinbarte Versicherungssumme. 

Zahlungen für Sie selbst und für mitversicherte Personen in demselben Versicherungsfall rechnen wir 
zusammen. Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer Versicherungsfälle, die zeitlich und ur-
sächlich zusammenhängen. 

2.3.1 Leistungsumfang im Inland Wir übernehmen folgende Kosten: 

2.3.1.1 Um Ihnen eine einvernehmliche Konfliktbeilegung zu ermöglichen, tragen wir für den von uns vermit-
telten Mediator die Kosten bis zu 1.500 Euro je Mediation, für alle in einem Kalenderjahr eingeleiteten 
Mediationen jedoch nicht mehr als 3.000 Euro (Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfah-
ren, bei dem die Parteien mit Hilfe eines Mediators freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche 
Beilegung ihres Konflikts anstreben). 

Sind am Mediationsverfahren auch nicht versicherte Personen beteiligt, übernehmen wir anteilig die 
Kosten für Sie und die versicherten Personen.  
Die Kosten einer Mediation übernehmen wir in folgenden Leistungsarten 

— Schadenersatz-Rechtsschutz 

— Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht. 

Für die Tätigkeit des Mediators sind wir nicht verantwortlich. 
2.3.1.2 Die Vergütung eines Rechtsanwalts, der Ihre Interessen vertritt. (Wenn Sie mehr als einen Rechtsanwalt 

beauftragen, tragen wir die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht. Auch Mehrkosten aufgrund eines 
Anwaltswechsels tragen wir nicht.)  

Wir erstatten die gesetzliche Vergütung eines Rechtsanwalts, der am Ort des zuständigen Gerichts an-
sässig ist. Die gesetzliche Vergütung richtet sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). 

2.3.1.3 Wohnen Sie mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt?  

Dann übernehmen wir weitere anwaltliche Kosten, und zwar bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung 
eines Rechtsanwalts, der nur den Schriftverkehr mit dem Anwalt am Ort des zuständigen Gerichts führt 
(so genannter Verkehrsanwalt).  

Dies gilt nur für die erste Instanz. 
 Ausnahme: Im Straf-Rechtsschutz tragen wir diese weiteren Kosten nicht. 
2.3.1.4 Wenn sich Ihr Rechtsschutzfall nur auf die folgenden Leistungen beschränkt, dann tragen wir je 

Rechtsschutzfall die Kosten von höchstens 250 Euro, und für ein erstes Beratungsgespräch höchstens 
190 Euro. 

— Ihr Anwalt erteilt Ihnen einen mündlichen oder schriftlichen Rat. 

— Er gibt Ihnen eine Auskunft oder 

— er erarbeitet für Sie ein Gutachten. 

2.3.2 Leistungsumfang im Ausland  

2.3.2.1 Bei einem Versicherungsfall im Ausland tragen wir die Kosten für einen Rechtsanwalt, der für Sie am 
zuständigen Gericht im Ausland tätig wird. Dies kann sein entweder 

— ein am Ort des zuständigen Gerichts ansässiger ausländischer Rechtsanwalt oder 

— ein Rechtsanwalt in Deutschland. 

Den Rechtsanwalt in Deutschland vergüten wir so, als wäre der Rechtsstreit am Ort seines Anwaltsbü-
ros in Deutschland. 

Diese Vergütung ist begrenzt auf die gesetzliche Vergütung. 
 Ist ein ausländischer Rechtsanwalt für Sie tätig und wohnen Sie mehr als 100 km Luftlinie vom zustän-

digen Gericht (im Ausland) entfernt? Dann übernehmen wir zusätzlich die Kosten eines Rechtsanwalts 
an Ihrem Wohnort. Diesen Rechtsanwalt bezahlen wir dann bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung 
eines Rechtsanwalts, der den Schriftverkehr mit dem Anwalt am Ort des zuständigen Gerichts führt 
(sogenannter Verkehrsanwalt).  

Dies gilt nur für die erste Instanz. 

Wenn sich die Tätigkeit des Anwalts auf die folgenden Leistungen beschränkt, dann tragen wir je Ver-
sicherungsfall Kosten von höchstens 250 Euro, und für ein erstes Beratungsgespräch höchstens 190 
Euro: 
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— Ihr Anwalt erteilt Ihnen einen mündlichen oder schriftlichen Rat. 

— Er gibt Ihnen eine Auskunft oder 

—  er erarbeitet für Sie ein Gutachten. 

2.3.2.2 Wir tragen Ihre Kosten für eine Reise zu einem ausländischen Gericht, wenn  

— Sie dort als Beschuldigter oder Prozesspartei erscheinen müssen und   

— Sie Rechtsnachteile nur durch Ihr persönliches Erscheinen vermeiden können.  

Wir übernehmen die tatsächlich entstehenden Kosten bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von deut-
schen Rechtsanwälten geltenden Sätze. Wenn Sie diese Kosten in fremder Währung bezahlt haben, er-
statten wir Ihnen diese in Euro. Als Abrechnungsgrundlage benutzen wir den Wechselkurs des Tages, 
an dem Sie die Kosten vorgestreckt haben. 

2.3.2.3 Wir sorgen für die Übersetzung der Unterlagen, wenn dies notwendig ist, um Ihre rechtlichen Interes-
sen im Ausland wahrzunehmen. Wir übernehmen dabei auch die Kosten, die für die Übersetzung an-
fallen. 

2.3.2.4 Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten auch für dort ansässige rechts- und sach-
kundige Bevollmächtigte. 

2.3.3 Leistungsumfang im In- und Ausland Darüber hinaus leisten wir im In- und Ausland Folgendes: 
 Wir tragen  
2.3.3.1 — die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die vom 

Gericht herangezogen werden 

— die Kosten des Gerichtsvollziehers. 

2.3.3.2 Wir übernehmen die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens. Und zwar bis zur Höhe der 
Gebühren, die im Falle der Anrufung eines zuständigen staatlichen Gerichts erster Instanz entstünden. 

Versicherungsschutz für Mediation besteht nur nach 2.3.1 im Inland. 

2.3.3.3. Wir übernehmen die Anwalts- und Gerichtskosten Ihres Prozess-Gegners, wenn Sie zur Erstattung die-
ser Verfahrenskosten aufgrund gerichtlicher Festsetzung verpflichtet sind. 

2.3.3.4 Wir übernehmen die Kosten eines spezialisierten Dienstleisters für sachdienliche Maßnahmen zur Lö-
schung von reputationsschädigenden Internetinhalten (s. Ziff. 2.1.1) bis zu 100 Euro je Versicherungs-
fall, insgesamt bis zu 1.000 Euro je Kalenderjahr (z.B.: für Recherche/Hilfe bei der Identifizierung von 
Verantwortlichen/Ansprechpartnern). 

2.4 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz 
 Sie haben Anspruch auf Rechtsschutz, wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist. 

Diesen Anspruch haben Sie aber nur, wenn der Versicherungsfall nach Beginn des Versicherungs-
schutzes und vor dessen Ende eingetreten ist. 

Als Versicherungsfall gilt 

2.4.1 Im Schadenersatz-Rechtsschutz das erste Ereignis, bei dem der Schaden eingetreten ist oder eingetre-
ten sein soll. 

2.4.2 Bei ARAG JuraTel das Vorliegen eines Beratungsbedürfnisses.  

2.4.2 In allen anderen Fällen der Zeitpunkt, zu dem Sie oder ein anderer (zum Beispiel der Gegner oder ein 
Dritter) gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften verstoßen hat oder verstoßen haben soll. 

2.4.3 Wenn sich Ihr Versicherungsfall über einen Zeitraum erstreckt, ist dessen Beginn maßgeblich.  

2.4.4 Sind mehrere Versicherungsfälle eingetreten, ist der erste entscheidend. Wenn dieser erste Versiche-
rungsfall  
— innerhalb der Vertragslaufzeit eintritt, erhalten Sie selbstverständlich Rechtsschutz. 

— vor Vertragsbeginn eingetreten ist, haben Sie keinen Anspruch auf Rechtsschutz.  

3 Was ist nicht versichert 

 In folgenden Fällen haben Sie keinen Rechtsschutz: 

3.1  Zeitliche Ausschlüsse  

3.1.1 Eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die Sie vor Beginn des Versicherungsschutzes vorge-
nommen haben, löst den Versicherungsfall aus. (Willenserklärung oder Rechtshandlung: das ist zum Bei-
spiel eine Mahnung.)  

3.1.2 Sie melden uns einen Versicherungsfall, sind aber zu diesem Zeitpunkt länger als drei Jahre nicht mehr 
bei uns versichert.  

3.2 Inhaltliche Ausschlüsse  

3.2.1 Jegliche Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit einer geplanten oder ausgeübten gewerbli-
chen, freiberuflichen oder sonstige selbständigen Tätigkeit. 

3.2.2 Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit einer politischen oder gewerkschaftlichen Tätig-
keit 

3.2.3 Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit der Ausübung eines religiösen Amtes durch Sie 
selbst, unanhängig von der jeweiligen Religion oder Konfession. 

3.2.4 Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit Ihrer Mitgliedschaft in einem Verein oder Ver-
band, soweit es sich hierbei nicht um eine ehrenamtliche oder Freizeitbeschäftigung handelt. 

3.2.5 Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit einer Schädigung Ihrer „e-Reputation“ über in 
der  Online-Presse. 

3.2.6 Jede Interessenwahrnehmung im ursächlichen Zusammenhang mit 

— dem Kauf oder Verkauf eines Grundstücks, das bebaut werden soll. 

— dem Kauf oder Verkauf eines Gebäudes oder Gebäudeteils, das Sie oder mitversicherte Personen 
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nicht selbst zu Wohnzwecken nutzen.  

— der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudeteils, das sich in Ihrem Eigentum oder 
Besitz befindet oder das Sie erwerben oder in Besitz nehmen möchten.  

— der genehmigungs-/anzeigepflichtigen baulichen Veränderung eines Grundstücks, Gebäudes o-
der Gebäudeteils. Dieses Grundstück, Gebäude oder Gebäudeteil befindet sich in Ihrem Eigentum 
oder Besitz oder Sie möchten es erwerben oder in Besitz nehmen.  

Auch bei der Finanzierung eines der unter 3.2.6 genannten Vorhaben haben Sie keinen Rechtsschutz.  

3.2.7 Sie wollen Interessen wahrnehmen im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräußerung von 
dinglichen Rechten oder Teilnutzungsrechten (Timesharing) an 

— Grundstücken 

— Gebäuden 

— Gebäudeteilen. 

3.2.8 Sie wollen Schadenersatzansprüche abwehren. (Beispiel: Sie sollen die „e-Reputation“ eines anderen ver-
letzt haben, und dieser will Schadenersatz von Ihnen. Dies ist nicht versichert.) 

Ausnahme: der Schadenersatzanspruch beruht auf einer Vertragsverletzung. (Beispiel: Der Online-
Käufer verlangt Schadenersatz wegen verspäteter Lieferung. Dies ist aufgrund des Kaufvertrags über 
den Vertrags-Rechtsschutz versichert.) 

3.2.9 Streitigkeiten im ursächlichen Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Domain-, Ge-
schmacksmuster-/Gebrauchsmusterrechten oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum. Dieser 
Risikoausschluss bezieht sich auf den Schadenersatz-Rechtsschutz nach Ziff. 2.1.1 und den Rechts-
schutz im Vertrags- und Sachenrecht nach Ziff. 2.1.2. 

3.2.10 Streitigkeiten im ursächlichem Zusammenhang mit  

— Spiel- oder Wettverträgen 

— Gewinnzusagen  

— dem Erwerb, der Veräußerung, der Verwaltung und der Finanzierung von Kapitalanlagen aller Art. 

Versichert sind jedoch der Erwerb von Gütern und Sachwerten zum eigenen Ge- oder Verbrauch. 

3.2.11 Sie wollen gegen uns oder unser Schadenabwicklungsunternehmen vorgehen. 

3.2.12 Sie nehmen Ihre rechtlichen Interessen vor Verfassungsgerichten oder vor internationalen oder supra-
nationalen Gerichtshöfen (zum Beispiel: Europäischer Gerichtshof) wahr.  

3.2.13 Es bestehen Streitigkeiten zwischen 

— Ihnen und weiteren Versicherungsnehmern untereinander  

— Mitversicherten gegen Sie 

— Mitversicherten untereinander.  

3.2.14 Streitigkeiten sonstiger Lebenspartner (nicht eheliche und nicht eingetragene Lebenspartner gleich wel-
chen Geschlechts) untereinander, wenn diese Streitigkeiten im ursächlichen Zusammenhang mit der 
Partnerschaft stehen. Dies gilt auch, wenn die Partnerschaft beendet ist. 

3.2.15 Ansprüche oder Verbindlichkeiten werden auf Sie übertragen oder sind auf Sie übergegangen, nach-
dem ein Versicherungsfall bereits eingetreten ist. (Beispiel: Ihr Arbeitskollege wurde in seiner Reputation 
geschädigt und überträgt seine Schadenersatzansprüche auf Sie. Diese wollen Sie gegenüber dem Gegner 
geltend machen. Dies ist nicht versichert.) 

3.2.16 — Sie wollen die Ansprüche eines anderen geltend machen oder 

— Sie sollen für Verbindlichkeiten eines anderen einstehen. 
 

3.2.17 Sie haben in den Leistungsarten 2.1.1 bis 2.1.4 den Versicherungsfall vorsätzlich und rechtswidrig her-
beigeführt.  

Wird dies erst später bekannt, sind Sie verpflichtet, die von uns erbrachten Leistungen zurückzuzahlen. 

3.2.18 Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit rassistischen, extremistischen, pornographischen 
oder sonst sittenwidrigen Angeboten, Äußerungen oder Darstellungen. Dieser Risikoausschluss be-
zieht sich nicht auf den Schadenersatz-Rechtsschutz nach Ziff. 2.1.1..  

3.3 Einschränkung unserer Leistungspflicht 

  Wir können folgende Kosten nicht erstatten: 

3.3.1 Kosten, die Sie übernommen haben, ohne rechtlich dazu verpflichtet zu sein. 

3.3.2 Kosten, die bei einer gütlichen Einigung entstanden sind und die nicht dem Verhältnis des von Ihnen 
angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen. (Beispiel: Sie verlangen Schadenersatz 
in Höhe von 10.000 Euro. In einem Vergleich mit dem Gegner erlangen Sie einen Betrag von 8.000 Eu-
ro, d.h. = 80 % des angestrebten Ergebnisses. In diesem Fall übernehmen wir 20 % der entstandenen 
Kosten – nämlich für den Teil, den Sie nicht durchsetzen konnten.)  

Dies bezieht sich auf die gesamten Kosten der Streitigkeit.  

3.3.3 Sie einigen sich auch über unstrittige oder nicht versicherte Ansprüche. In diesem Fall zahlen wir die 
darauf entfallenden Kosten nicht. 

3.3.4 Kosten von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen (zum Beispiel: Kosten eines Gerichtsvollziehers) 

— die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungs-
titel entstehen 

— die später als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet werden. (Beispiel: 
„Vollstreckungstitel“ sind u. a. Vollstreckungsbescheid und Urteil). 

3.3.5 Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art, bei denen vom Gericht eine Geldstrafe oder Geldbu-
ße unter 250 Euro verhängt wurde. 

3.3.6 Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn der Rechtsschutzversicherungsver-



Bedingungen WRB 2012 – ARAG web@ktiv® 2012 – 10.2012 13 

trag nicht bestünde. 

3.4 Ablehnung des Rechtsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaussichten oder Mutwilligkeit 

3.4.1  Wir können den Rechtsschutz ablehnen, wenn unserer Auffassung nach, 

3.4.1.1 Mangelnde Erfolgsaussichten 

 

die Durchsetzung Ihrer rechtlichen Interessen nach 2.1.1 oder 2.1.2 keine hinreichende Aussicht auf Er-
folg hat 
oder 

3.4.1.2 Mutwilligkeit Sie Ihre rechtlichen Interessen mutwillig wahrnehmen wollen.  
Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn die voraussichtlich entstehenden Kosten in einem groben Missver-
hältnis zum angestrebten Erfolg stehen. In diesem Fall können wir nicht zahlen, weil die berechtigten In-
teressen der Versichertengemeinschaft beeinträchtigt würden. 

Die Ablehnung müssen wir Ihnen in diesen beiden Fällen unverzüglich schriftlich mitteilen, und zwar
mit Begründung. („Unverzüglich“ heißt nicht unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuldhaftes Zögern bzw. so 
schnell wie eben möglich“.) 

3.4.1.3 Nachschieben der Ablehnungsgründe Haben wir den Rechtsschutz aus anderen Gründen abgelehnt und widersprechen Sie dieser Ablehnung, 
so können wir den Rechtsschutz aus den Gründen der Ziff. 3.4.1.1 und 3.4.1.2  nur dann ablehnen, wenn 
wir Ihnen dies danach unverzüglich unter Angabe der Gründe, die zur Ablehnung nach einer dieser Zif-
fern geführt hat, in Textform mitteilen. 

3.4.2 Was geschieht, wenn wir eine Leistungspflicht nach 3.4.1 ablehnen und Sie damit nicht einverstanden 
sind? 

3.4.2.1 Schiedsgutachterverfahren Sie können von uns die Einleitung eines Schiedsgutachterverfahrens verlangen, und zwar innerhalb 
eines Monats. Wir sind verpflichtet, Sie auf diese Möglichkeit und die voraussichtlichen Kosten hinzu-
weisen. Mit diesem Hinweis müssen wir Sie auffordern, uns alle nach unserer Auffassung für die Durch-
führung des Schiedsgutachterverfahrens wesentlichen Mitteilungen und Unterlagen zuzusenden. Dies 
innerhalb eines weiteren Monats.  

3.4.2.1.1 Durchführung des Schiedsgutachter-
verfahrens 

Wenn Sie die Durchführung eines Schiedsgutachterverfahrens verlangen, haben wir dieses Verfahren
innerhalb eines Monats einzuleiten und Sie hierüber zu unterrichten. 

Wenn zur Durchsetzung Ihrer rechtlichen Interessen Fristen einzuhalten sind, müssen wir die zur Frist-
wahrung notwendigen Kosten tragen, und dies bis zum Abschluss des Schiedsgutachterverfahrens. (Bei-
spiele für das Einhalten von Fristen: Berufungsfrist droht abzulaufen, Verjährung droht einzutreten.) Diese 
Kosten müssen Sie uns erstatten, wenn der Schiedsspruch ergibt, dass die Leistungsverweigerung be-
rechtigt war. 

Wenn wir das Schiedsgutachterverfahren nicht innerhalb eines Monats einleiten, besteht für Sie Rechts-
schutz. 

3.4.2.1.2 Person des Schiedsgutachters Der Schiedsgutachter ist ein seit mindestens fünf Jahren zugelassener Rechtsanwalt. Er wird vom Präsi-
denten der für Ihren Wohnsitz zuständigen Rechtsanwaltskammer benannt. Dem Schiedsgutachter
müssen wir alle uns vorliegenden Mitteilungen und Unterlagen zur Verfügung stellen, die für die Durch-
führung des Schiedsgutachterverfahrens wesentlich sind. Der Schiedsgutachter entscheidet schriftlich,
ob Rechtsschutz besteht. Diese Entscheidung ist für uns verbindlich. 

3.4.2.2 Stichentscheid Sie können aber auch den für Sie tätigen oder noch zu beauftragenden Rechtsanwalt veranlassen, eine
begründete Stellungnahme abzugeben, und zwar zu folgenden Fragen: 

— besteht eine hinreichende Aussicht auf Erfolg?  

— und steht die Durchsetzung Ihrer rechtlicher Interessen in einem angemessenen Verhältnis zum an-
gestrebten Erfolg? 

Die Entscheidung des Rechtsanwalts ist für Sie und für uns bindend, es sei denn, dass diese Entschei-
dung offenbar von der tatsächlichen Sach- oder Rechtslage erheblich abweicht. 

 Für die Stellungnahme können wir Ihnen eine Frist von mindestens einem Monat setzen. Damit der 
Rechtsanwalt die Stellungnahme abgeben kann, müssen Sie ihn vollständig und wahrheitsgemäß über 
die Sachlage unterrichten. Außerdem müssen Sie die Beweismittel angeben. Wenn Sie diesen Verpflich-
tungen nicht nachkommen, entfällt Ihr Versicherungsschutz.
Wir sind verpflichtet, Sie auf diese mit dem Fristablauf verbundenen Rechtsfolgen (Verlust des Versiche-
rungsschutzes) hinzuweisen. 

3.4.3 Kosten Die Kosten des Schiedsgutachtens bzw. des Stichentscheids tragen wir unabhängig von deren Ergebnis.

4. Was müssen Sie beachten? 

4.1 Verhalten im Versicherungsfall / Erfüllung von Obliegenheiten 

Obliegenheiten bezeichnen sämtliche Verhaltensregeln, die Sie und die versicherten Personen beach-
ten müssen, um den Anspruch auf Versicherungsschutz zu erhalten.  

4.1.1 Was müssen Sie tun, wenn ein Versicherungsfall eintritt und Sie Rechtsschutz brauchen? 

4.1.1.1 Sie müssen uns den Versicherungsfall unverzüglich mitteilen, gegebenenfalls auch telefonisch. (Unver-
züglich“ heißt nicht unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuldhaftes Zögern bzw. so schnell wie eben mög-
lich“.) 

4.1.1.2 Sie müssen uns 

— vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des Versicherungsfalls unterrichten 

— alle Beweismittel angeben und 

— uns Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung stellen. 

4.1.1.3 Kosten verursachende Maßnahmen müssen Sie mit uns abstimmen, soweit dies für Sie zumutbar ist. 
(Beispiel: die Beauftragung eines Rechtsanwalts, Erhebung einer Klage oder Einlegung eines Rechtsmittels.).  

4.1.1.4 Bei Eintritt des Versicherungsfalles müssen Sie – soweit möglich – dafür sorgen, dass Schaden vermie-
den bzw. verringert wird (entsprechend § 82 Versicherungsvertragsgesetz. Es bestimmt zum Beispiel in Ab-
satz 1: „Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles nach Möglichkeit für die Abwen-
dung und Minderung des Schadens zu sorgen“.) 



14 Bedingungen WRB 2012 – ARAG web@ktiv® 2012 – 10.2012 

Das heißt, Sie müssen die Kosten für die Rechtsverfolgung (zum Beispiel: Rechtsanwalts-, Gerichtskos-
ten, Kosten der Gegenseite) so gering wie möglich halten. Hierzu können Sie uns oder Ihren Rechts-
anwalt fragen. 

Sie müssen Weisungen von uns befolgen, soweit das für Sie zumutbar ist. Außerdem müssen Sie Wei-
sungen von uns einholen, wenn die Umstände dies gestatten.  

4.1.2 Wir bestätigen Ihnen den Umfang des Versicherungsschutzes, der für den konkreten Versicherungsfall 
besteht.  

Ergreifen Sie jedoch Maßnahmen zur Durchsetzung Ihrer rechtlichen Interessen, 

— bevor wir den Umfang des Rechtsschutzes bestätigt haben  

— und entstehen durch solche Maßnahmen Kosten?  

Dann tragen wir nur die Kosten, die wir bei einer Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung dieser Maß-
nahmen zu tragen hätten. 

4.1.3 Den Rechtsanwalt können Sie auswählen. 

Wir wählen den Rechtsanwalt aus,  

— wenn Sie das verlangen, oder  

— wenn Sie keinen Rechtsanwalt benennen und uns die umgehende Beauftragung eines Rechtsan-
walts notwendig erscheint. 

Wenn wir den Rechtsanwalt auswählen, beauftragen wir ihn in Ihrem Namen. Für die Tätigkeit des 
Rechtsanwalts sind wir nicht verantwortlich.  

4.1.4 Sie müssen nach der Beauftragung des Rechtsanwalts Folgendes tun: Ihren Rechtsanwalt 

— vollständig und wahrheitsgemäß unterrichten, 

— ihm die Beweismittel angeben, 

— die möglichen Auskünfte erteilen  

— die notwendigen Unterlagen beschaffen und 

— uns auf Verlangen Auskunft über den Stand Ihrer Angelegenheit geben. 

4.1.5 Wenn Sie eine der in 4.1.1 und 4.1.4 genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzen, verlieren Sie Ih-
ren Versicherungsschutz. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kür-
zen, und zwar in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis. (Beispiel für „grob 
fahrlässiges Verhalten“: Jemand verletzt die erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.) 

Wenn Sie eine Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalls verletzen, 
kann auch dies zum vollständigen oder teilweisen Wegfall des Versicherungsschutzes führen. Dies 
setzt jedoch voraus, dass wir Sie vorher durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel: Brief 
oder E-Mail) über diese Pflichten informiert haben.  
Der Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheiten nicht 
grob fahrlässig verletzt haben. 

  

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgendem Fall bestehen: 

Sie weisen nach, dass die Obliegenheitsverletzung nicht die Ursache war 

— für den Eintritt des Versicherungsfalls, 

— für die Feststellung des Versicherungsfalls oder  

— für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistung (zum Beispiel: Sie haben die Einlegung des 
Rechtsmittels mit uns nicht abgestimmt. Bei nachträglicher Prüfung hätten wir jedoch auch bei recht-
zeitiger Abstimmung Kostenschutz gegeben.)  

Der Versicherungsschutz bleibt nicht bestehen, wenn Sie Ihre Obliegenheit arglistig verletzt haben. 

4.1.6. Sie müssen sich bei der Erfüllung der Obliegenheiten die Kenntnis und das Verhalten des von Ihnen 
beauftragten Rechtsanwalts zurechnen lassen. (Beispiel: Ihr Anwalt unterrichtet uns nicht rechtzeitig. Wir 
behandeln Sie so, als hätten Sie uns nicht rechtzeitig informiert.) 

4.1.7. Ihre Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können Sie nur mit unserem schriftlichen Einverständnis 
abtreten. („Abtreten“ heißt: Sie übertragen Ihre Ansprüche auf Versicherungsleistung, die Sie uns gegen-
über haben, auf Ihren Rechtsanwalt oder eine andere Person.)  

4.1.8. Wenn ein anderer (zum Beispiel: Prozessgegner) Ihnen Kosten der Rechtsverfolgung erstatten muss, 
dann geht dieser Anspruch auf uns über.  

Aber nur dann, wenn wir die Kosten bereits beglichen haben.  

Sie müssen uns die Unterlagen aushändigen, die wir brauchen, um diesen Anspruch durchzusetzen. 
Bei der Durchsetzung des Anspruchs müssen Sie auch mitwirken, wenn wir das verlangen.  

Wenn Sie grob fahrlässig gehandelt haben, sind wir berechtigt, die Kosten in einem der Schwere Ihres 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Sie müssen beweisen, dass Sie nicht grob fahrläs-
sig gehandelt haben. (Beispiel für „grob fahrlässiges Verhalten“: Jemand verletzt die erforderliche Sorgfalt 
in ungewöhnlich hohem Maße.)  

4.1.9 Wenn Ihnen die Kosten der Rechtsverfolgung durch einen anderen (zum Beispiel: Prozessgegner) erstat-
tet wurden, die wir zuvor geleistet haben, müssen Sie uns diese zurückzahlen. 

5 In welchen Ländern sind Sie versichert? 

 

Ihr Rechtsschutz gilt, wenn ein Gericht oder eine Behörde in folgenden Gebieten gesetzlich zuständig 
ist oder wäre und Sie Ihre Rechtsinteressen dort verfolgen: 

— in Europa 

— in den Anliegerstaaten des Mittelmeers  

— auf den Kanarischen Inseln 

— auf Madeira. 
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6. Wann beginnt und endet Ihre Rechtsschutzversicherung? 

6.1 Beginn des Versicherungsschutzes 

  

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Vorausset-
zung für den Versicherungsschutz ist, dass Sie den ersten oder den einmaligen Beitrag unverzüglich 
nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins zahlen (siehe 7.4.1).  

Eine vereinbarte Wartezeit bleibt unberührt (das heißt: sie gilt in jedem Fall). 

6.2 Dauer und Ende des Vertrags 

6.2.1  Vertragsdauer Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. 

6.2.2  Stillschweigende Verlängerung Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein weiteres 
Jahr, wenn der Vertrag nicht gekündigt wird. Kündigen können sowohl Sie als auch wir. Die Kündi-
gung muss Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf der Vertragszeit zugehen. 

6.2.3  Vertragsbeendigung Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vorgesehenen Zeitpunkt, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf.  

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren können Sie den Vertrag schon zum Ablauf des dritten 
Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Ihre Kündigung muss uns spätestens drei Monate 
vor Ablauf des jeweiligen Jahres zugehen. 

6.2.4 Der Versicherungsschutz besteht über Ihren Tod hinaus bis zum Ende der Versicherungsperiode. Dies 
gilt, wenn der Beitrag am Todestag gezahlt war und die Versicherung nicht aus sonstigen Gründen be-
endet ist. Wenn der nächste fällige Beitrag bezahlt wird, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.  

Derjenige, der den Beitrag gezahlt hat oder für den gezahlt wurde, wird anstelle des Verstorbenen Ver-
sicherungsnehmer. Er kann innerhalb eines Jahres nach dem Todestag verlangen, dass der Versiche-
rungsvertrag vom Todestag an beendet wird. 

6.2.5  Kündigung nach Versicherungsfall  

6.2.5.1 Wenn wir Ihren Rechtsschutz ablehnen, obwohl wir zur Leistung verpflichtet sind, können Sie den Ver-
trag vorzeitig kündigen. Die Kündigung muss uns innerhalb eines Monats zugehen, nachdem Sie un-
sere Ablehnung erhalten haben.  

6.2.5.2 Sind mindestens zwei Versicherungsfälle innerhalb von zwölf Monaten eingetreten und besteht für 
diese Versicherungsschutz? In diesem Fall können sowohl Sie als auch wir den Vertrag vorzeitig kündi-
gen. Ein solches Kündigungsrecht besteht nicht bei telefonischen Erstberatungen. 

Wann müssen Sie oder wir kündigen? Die Kündigung muss uns beziehungsweise Ihnen innerhalb ei-
nes Monats zugehen, nachdem wir unsere Leistungspflicht bestätigt haben. Die Kündigung muss 
schriftlich erfolgen. 

Wenn Sie kündigen, wird Ihre Kündigung wirksam, sobald sie uns zugeht. Sie können jedoch bestim-
men, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird; spätestens jedoch am Ende des 
Versicherungsjahrs. 

Unsere Kündigung wird einen Monat, nachdem Sie sie erhalten haben, wirksam. 

6.2.6 Versichererwechsel Damit Sie bei einem Versichererwechsel keine Nachteile haben, gilt abweichend von den Regelungen 
unter Punkt 3.1. Folgendes: Sie haben in folgenden Fällen Anspruch auf Rechtsschutz uns gegenüber:  
— der Versicherungsfall ist in unserer Vertragslaufzeit eingetreten. Der Rechtsschutz gilt auch dann, 

wenn die Willenserklärung oder Rechtshandlung, die den Versicherungsfall ausgelöst hat, in die 
Vertragslaufzeit des Vorversicherers fällt. 

— Der Versicherungsfall liegt zwar in der Vertragslaufzeit des Vorversicherers, der Anspruch wird a-
ber erstmals später als drei Jahre nach Beendigung der Vorversicherung geltend gemacht. Die 
Meldung beim Vorversicherer darf nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig versäumt worden sein. 
(Beispiel für „grob fahrlässiges Verhalten“: Jemand verletzt die  erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich 
hohem Maße.)  

— Voraussetzung für Rechtsschutz ist in allen eben genannten Fällen, dass  

— Sie bei Ihrer vorherigen Versicherung gegen dieses Risiko versichert waren und  

— der Wechsel zu uns lückenlos erfolgt ist. 

In diesen Fällen geben wir Rechtsschutz in genau dem Umfang, den Sie bei Ihrem Vorversicherer versi-
chert hatten; höchstens jedoch im Umfang unseres Vertrages. 

7 Wann und wie müssen Sie Ihren Beitrag zahlen?  

7.1 Beitrag und Versicherungssteuer Der Versicherungsbeitrag enthält die Versicherungssteuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz bestimm-
ten Höhe zu entrichten haben. 

7.2 Zahlung und Folgen verspäteter Zah-
lung / Erster Beitrag 

 

7.2.1  Fälligkeit der Zahlung  

 

Wenn Sie den Versicherungsschein von uns erhalten, müssen Sie den ersten Beitrag unverzüglich nach 
Ablauf von zwei Wochen bezahlen. („Unverzüglich“ heißt nicht unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuld-
haftes Zögern bzw. so schnell wie eben möglich“.) 

7.2.2  Späterer Beginn des Versicherungs-
 schutzes 

 

Wenn Sie den ersten Beitrag zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen, beginnt der Versicherungsschutz 
erst ab diesem späteren Zeitpunkt. Auf diese Folge einer verspäteten Zahlung müssen wir Sie aller-
dings aufmerksam gemacht haben, und zwar in Textform (Beispiel: Brief oder E-Mail) oder durch einen 
auffallenden Hinweis im Versicherungsschein. 

Wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die verspätete Zahlung nicht verschuldet haben, beginnt der Versi-
cherungsschutz zum vereinbarten Zeitpunkt. 

7.2.3 Rücktritt 

 

Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig bezahlen, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange 
der Beitrag nicht bezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die verspä-
tete Zahlung nicht verschuldet haben. 
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7.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zah-
lung / Folgebeitrag 

 

7.3.1 Fälligkeit Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig. 

7.3.2 Verzug Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig bezahlen, geraten Sie in Verzug, auch ohne dass Sie eine 
Mahnung von uns erhalten haben. Wir sind dann berechtigt, Ersatz für den Schaden zu verlangen, der 
uns durch den Verzug entstanden ist (siehe 7.3.3).  

Sie geraten nicht in Verzug, wenn Sie die verspätete Zahlung nicht verschuldet haben.  
7.3.3 Zahlungsaufforderung 

 

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig bezahlen, können wir Ihnen eine Zahlungsfrist einräu-
men. Das geschieht in Textform (Beispiel: Brief oder E-Mail) und auf Ihre Kosten. Diese Zahlungsfrist 
muss mindestens zwei Wochen betragen. 

Unsere Zahlungsaufforderung ist nur wirksam, wenn sie folgende Informationen enthält: 

— die ausstehenden Beträge, die Zinsen und die Kosten müssen im Einzelnen beziffert sein und 

— die Rechtsfolgen müssen angegeben sein, die nach 7.3.4 mit der Fristüberschreitung verbunden 
sind. 

7.3.4 Welche rechtlichen Folgen hat die Fristüberschreitung? 

— Verlust des Versicherungsschutzes 
 Wenn Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist immer noch nicht bezahlt haben, haben Sie ab diesem 

Zeitpunkt bis zur Zahlung keinen Versicherungsschutz. Allerdings müssen wir Sie bei unserer 
Zahlungsaufforderung nach 7.3.3 auf den Verlust des Versicherungsschutzes hingewiesen haben. 

— Kündigung des Versicherungsvertrags 

 Wenn Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist immer noch nicht bezahlt haben, können wir den Vertrag 
kündigen, ohne eine Frist einzuhalten. Allerdings müssen wir Sie bei unserer Zahlungsaufforde-
rung nach 7.3.3 auf den Verlust des Versicherungsschutzes hingewiesen haben. 

— Wenn wir Ihren Vertrag gekündigt haben und Sie danach innerhalb eines Monats den angemahn-
ten Betrag bezahlen, besteht der Vertrag fort. Dann aber haben Sie für Versicherungsfälle, die zwi-
schen dem Ablauf der Zahlungsfrist und Ihrer Zahlung eingetreten sind, keinen Versicherungs-
schutz. 

7.4 Rechtzeitige Zahlung bei Lastschrifter-
mächtigung 

 

7.4.1 Wenn wir die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart haben, gilt die Zahlung als rechtzei-
tig, wenn 

— der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und 
— Sie der Einziehung nicht widersprechen.  

  Was geschieht, wenn der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht eingezogen werden kann? In die-
sem Fall ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn Sie nach einer Aufforderung in Textform 
(Beispiel: Brief oder E-Mail) unverzüglich zahlen. („Unverzüglich“ heißt nicht unbedingt „sofort“, sondern 
„ohne schuldhaftes Zögern bzw. so schnell wie eben möglich“.) 

7.4.2 Beendigung des Lastschriftverfahrens 

Wenn Sie dafür verantwortlich sind, dass der fällige Beitrag nicht eingezogen werden kann, sind wir 
berechtigt, künftig eine andere Zahlungsweise zu verlangen. Sie müssen allerdings erst dann zahlen, 
wenn wir Sie hierzu in Textform (Beispiel: Brief oder E-Mail) aufgefordert haben. 

7.5 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendi-
gung 

In diesem Fall haben wir nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum des Versicherungs-
schutzes entspricht. Das gilt, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 

7.6 Beitragsanpassung  

7.6.1  Warum nehmen wir eine Beitragsanpas-
sung vor? 

Die Beiträge sind Ihre Gegenleistung für unser Leistungsversprechen. Wir benötigen die Beiträge, da-
mit wir unsere Leistungsverpflichtungen in allen versicherten Schadensfällen erfüllen können. Wir prü-
fen deshalb jährlich, ob der Beitrag wegen einer Veränderung des Schadensbedarfs anzupassen ist. 

Die Ermittlung des Veränderungswerts (siehe 7.6.2) kann dazu führen, dass der Beitrag erhöht oder ge-
senkt wird oder in der bisherigen Höhe bestehen bleibt. 

7.6.2 Ermittlung des Veränderungswerts als 
Grundlage der Beitragsanpassung 

Der ermittelte Veränderungswert ist maßgeblich für die Frage, ob der Beitrag in der bisherigen Höhe 
bestehen bleibt. 

7.6.2.1 Statistische Ermittlung durch einen un-
abhängigen Treuhänder 

Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt bis zum 1. Juli eines jeden Jahres einen Veränderungswert 
für die Beitragsanpassung. Der Treuhänder legt bei seiner Ermittlung die Daten einer möglichst gro-
ßen Zahl von Unternehmen, die die Rechtsschutzversicherung anbieten, zugrunde, so dass der von 
ihm ermittelte Wert den gesamten Markt der Rechtsschutzversicherung bestmöglich widerspiegelt. 

Der Ermittlung des Veränderungswerts liegt folgende Fragestellung (Berechnungsmethode) zugrunde: 

Um wie viel Prozent hat sich im letzten Kalenderjahr der Bedarf für Zahlungen (das heißt: das Produkt 
von Schadenhäufigkeit und Durchschnitt der Schadenzahlungen) gegenüber dem vorletzten Kalender-
jahr (Bezugsjahre) erhöht oder vermindert? 

(Als Schadenhäufigkeit eines Kalenderjahres gilt die Anzahl der in diesem Jahr gemeldeten Versicherungs-
fälle, geteilt durch die Anzahl der im Jahresmittel versicherten Risiken. Mit anderen Worten: die Schaden-
häufigkeit gibt an, für wie viel Prozent der versicherten Verträge ein Schaden gemeldet worden ist. Um den 
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres zu berechnen, werden alle in diesem Jahr erledig-
ten Versicherungsfälle betrachtet. Die Summe der insgesamt geleisteten Zahlungen für diese Versicherungs-
fälle wird durch deren Anzahl geteilt.) 

Veränderungen, die aus Leistungsverbesserungen (zum Beispiel: Einschluss einer neuen Leistungsart) 
herrühren, berücksichtigt der Treuhänder nur, wenn die Leistungsverbesserungen in beiden Ver-
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gleichsjahren zum Leistungsinhalt gehörten. 

Der Treuhänder ermittelt den Veränderungswert getrennt für folgende Vertragsgruppen: 

— Verkehrs-, Fahrzeug- und Fahrer-Rechtsschutz, 

— Privat- und Berufs-Rechtsschutz, Rechtsschutz für Selbstständige oder Firmen, Vereins-, sowie 
Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz, 

— Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz sowie Rechtsschutz für Landwirte, 

— Rechtsschutz für Selbstständige oder Firmen mit Privat-, Berufs-, Verkehrs- sowie Wohnungs- und 
Grundstücks-Rechtsschutz. 

Innerhalb jeder Vertragsgruppe wird der Veränderungswert getrennt für Verträge mit und ohne 
Selbstbeteiligung ermittelt. Die so ermittelten Veränderungswerte gelten jeweils einheitlich für alle in 
der Gruppe zusammengefassten Verträge mit bzw. ohne Selbstbeteiligung. 

Der Treuhänder rundet einen nicht durch 2,5 teilbaren Veränderungswert auf die nächst geringere 
positive durch 2,5 teilbare Zahl ab (Beispielsweise wird 8,4 % auf 7,5 % abgerundet.) bzw. auf die nächst 
größere negative durch 2,5 teilbare Zahl auf (Beispielsweise wird -8,4 % auf -7,5 % aufgerundet.) ab. Ver-
änderungswerte im Bereich von -5 % bis +5 % werden nicht gerundet. 

7.6.2.2 Ermittlung aufgrund unternehmensei-
gener Zahlen 

Auf der Grundlage unserer unternehmenseigenen Zahlen ermitteln wir bis zum 1. Juli eines jeden Jah-
res den für unser Unternehmen individuellen Veränderungswert. Dabei wenden wir die für die Ermitt-
lung durch den unabhängigen Treuhänder geltenden Regeln (siehe 7.6.2.1) entsprechend an. 

7.6.3 Welches ist der für die Anpassung des 
Beitrags maßgebliche Verände-
rungswert? 

Grundsatz: Für die Beitragsanpassung (Erhöhung oder Senkung) ist grundsätzlich der Veränderungs-
wert maßgeblich, den der unabhängige Treuhänder ermittelt hat (siehe 7.6.2.1). 

Ausnahme: Wir vergleichen unseren unternehmensindividuellen Veränderungswert mit dem vom 
Treuhänder nach 7.6.2.1 ermittelten Wert. Unser unternehmensindividueller Wert ist dann für die Bei-
tragsanpassung maßgeblich, wenn dieser Vergleich ergibt, 

— dass unser Wert unter dem vom Treuhänder ermittelten Wert liegt und  

— dies auch in den zwei letzten Kalenderjahren der Fall ist, in denen eine Beitragsanpassung zulässig 
war. 

Die zu betrachtenden Kalenderjahre müssen nicht notwendig unmittelbar aufeinander folgen. 

7.6.4 Unterbleiben einer Beitragsanpassung Eine Beitragsanpassung unterbleibt, wenn der vom unabhängigen Treuhänder ermittelte Verände-
rungswert (siehe 7.6.2.1) geringer +5 % oder größer -5 %  ist. Dieser Veränderungswert wird bei der 
Ermittlung der Voraussetzungen für die nächste Beitragsanpassung mit berücksichtigt (Dies geschieht, 
indem das Bezugsjahr solange beibehalten wird, bis die 5 %-Grenze erreicht wird. Es wird immer der Bedarf 
für Zahlungen aus dem jeweiligen Vorjahr mit dem Bedarf für Zahlungen aus dem „festgehaltenen“ Bezugs-
jahr verglichen.) 

Unabhängig von der Höhe des Veränderungswerts unterbleibt eine Beitragsanpassung bei Verträgen, 
bei denen seit dem Versicherungsbeginn noch nicht 12 Monate abgelaufen sind. 

7.6.5 Erhöhung oder Senkung des Beitrags Wenn der maßgebliche Veränderungswert +5 % oder mehr beträgt, sind wir berechtigt, den Beitrag 
entsprechend zu erhöhen. Der angepasste Beitrag darf nicht höher sein als der für Neuverträge gel-
tende Tarifbeitrag. 

Wenn der maßgebliche Veränderungswert -5 % oder weniger beträgt, sind wir verpflichtet, den Bei-
trag entsprechend zu senken. 

7.6.6 Wann wird die Beitragsanpassung wirk-
sam? 

Die Beitragsanpassung wird zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf unsere Mitteilung über 
die Beitragsanpassung folgt. Sie gilt für alle Beiträge, die nach unserer Mitteilung ab einschließlich 1. 
Januar fällig werden. 

In der Mitteilung weisen wir Sie auf Ihr außerordentliches Kündigungsrecht hin (siehe 7.6.7). 

7.6.7 Ihr außerordentliches Kündigungsrecht Wenn sich der Beitrag erhöht, können Sie den Versicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. 
Sie können frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, an dem die Beitragserhöhung wirksam wird 
(siehe 7.6.5). Ihre Kündigung muss uns innerhalb eines Monats zugehen, nachdem Ihnen unsere Mit-
teilung über die Beitragsanpassung zugegangen ist. 

Wenn sich der Beitrag ausschließlich wegen einer Erhöhung der Versicherungsteuer erhöht, steht Ih-
nen das Recht zur außerordentlichen Kündigung nicht zu. 

7.7 Änderung wesentlicher Umstände der 
Beitragsfestsetzung 

 

7.7.1 Wenn nach Vertragsabschluss ein Umstand eintritt, der einen höheren als den vereinbarten Versiche-
rungsbeitrag rechtfertigt, können wir von da ab diesen höheren Beitrag verlangen. Denn damit sichern 
wir eine höhere Gefahr ab. 

Wenn wir diese höhere Gefahr auch gegen einen höheren Beitrag nicht versichern können, müssen wir 
die Absicherung gegen diese Gefahr ausschließen. 

In folgenden Fällen können Sie den Versicherungsvertrag kündigen: 

— Ihr Beitrag erhöht sich um mehr als 10 Prozent oder  

— wir lehnen die Absicherung der höheren Gefahr ab.  

In diesen Fällen können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen unsere Mitteilung zu-
gegangen ist, ohne eine Frist kündigen. In unserer Mitteilung müssen wir Sie auf Ihr Kündigungsrecht 
hinweisen. 

Nachdem wir von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erhalten haben, müssen wir unser Recht auf Bei-
tragsänderung innerhalb eines Monats ausüben. 
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7.7.2 Wenn nach Vertragsabschluss ein Umstand eintritt, der einen niedrigeren als den vereinbarten Versi-
cherungsbeitrag rechtfertigt, können wir von da ab nur noch diesen niedrigeren Beitrag verlangen. Sie 
müssen uns diesen Umstand innerhalb von zwei Monaten anzeigen. Wenn Sie uns nach Ablauf von 
zwei Monaten informieren, wird Ihr Versicherungsbeitrag erst zu dem Zeitpunkt herabgesetzt, zu dem 
Sie uns informiert haben. 

7.7.3 Wenn wir Sie auffordern, uns die zur Beitragsberechnung erforderlichen Angaben zu machen, müssen 
Sie uns diese innerhalb eines Monats zuschicken. Wenn Sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen, 
können wir den Versicherungsvertrag mit einer Frist von einem Monat kündigen. Es sei denn, Sie wei-
sen uns nach, dass Sie nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. (Beispiel für „grob fahr-
lässiges Verhalten“: Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.) 

In folgenden Fällen haben Sie keinen Versicherungsschutz: 

— Sie machen innerhalb der Frist vorsätzlich falsche Angaben. 

— Sie unterlassen vorsätzlich erforderliche Angaben. 

— Der Versicherungsfall tritt später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, zu dem Sie uns über die 
Gefahrerhöhung hätten informieren müssen. Ihr Versicherungsschutz entfällt nicht, wenn uns die 
zur Beitragsberechnung erforderlichen Angaben bereits bekannt waren. 

Wenn Sie grob fahrlässig Angaben verschwiegen oder unrichtige Angaben gemacht haben, kön-
nen wir den Umfang unserer Leistungen kürzen, und zwar in einem der Schwere Ihres Verschuldens 
entsprechendem Verhältnis. 

Sie müssen nachweisen, dass Sie nicht grob fahrlässig gehandelt haben. (Beispiel für „grob fahrlässiges 
Verhalten“: Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.) 

Ausnahme: In folgenden Fällen haben Sie trotzdem Versicherungsschutz:  

— Sie weisen uns nach, dass die Veränderung weder den Eintritt des Versicherungsfalls beeinflusst 
noch den Umfang unserer Leistung erhöht hat.  

— Die Frist für unsere Kündigung ist abgelaufen und wir haben nicht gekündigt. 

Die soeben beschriebenen Regelungen werden nicht angewandt, wenn 

— die Veränderung so unerheblich ist, dass diese nicht zu einer Erhöhung der Beiträge führen würde 
oder 

— ersichtlich ist, dass diese Veränderung mitversichert sein soll. 

8 Wann verjähren Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag? 

8.1 Gesetzliche Verjährung Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich 
nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). 

Haben wir den Versicherungsschutz abgelehnt, beginnt die Verjährung des Anspruchs auf Kostentra-
gung mit Schluss des Kalenderjahres, in dem der Anspruch auf Bestätigung des Rechtsschutzes gemäß 
Ziff. 4.1.2 entstanden ist. 

8.2 Die Verjährung wird ausgesetzt Wenn Sie einen Anspruch aus Ihrem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet haben, ist die Verjäh-
rung ausgesetzt, und zwar von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Ihnen unsere Entschei-
dung in Textform zugeht (Das heißt: bei der Berechnung der Verjährungsfrist berücksichtigen wir zu Ihren 
Gunsten den Zeitraum von der Meldung bis zum Eintreffen unserer Entscheidung bei Ihnen nicht). 

9 Wo ist der Gerichtsstand und welches Recht ist anzuwenden? 

9.1 Anzuwendendes Recht Für diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht. 

9.2 Klagen gegen das Versicherungsunter-
nehmen 

Wenn Sie uns verklagen wollen, können Sie die Klage an folgenden Orten einreichen: 
— Am Sitz des Versicherungsunternehmens oder am Sitz der für Ihren Vertrag zuständigen Nieder-

lassung  

— oder, wenn Sie eine natürliche Person sind, auch am Gericht Ihres Wohnsitzes. (Eine „natürliche 
Person“ ist ein Mensch, im Gegensatz zur „juristischen Person“; das ist zum Beispiel eine GmbH oder ei-
ne AG oder ein Verein). Haben Sie keinen Wohnsitz, können Sie die Klage am Gericht Ihres gewöhn-
lichen Aufenthalts einreichen. 

9.3 Klagen gegen den Versicherungsnehmer Wenn wir Sie verklagen müssen, können wir die Klage an folgenden Orten einreichen: 

— Wenn Sie eine natürliche Person sind, am Gericht Ihres Wohnsitzes. (Eine „natürliche Person“ ist ein 
Mensch, im Gegensatz zur „juristischen Person“; das ist zum Beispiel eine GmbH oder eine AG oder ein 
Verein). Haben Sie keinen Wohnsitz, können wir die Klage am Gericht Ihres gewöhnlichen Aufent-
halts einreichen. 

— Wenn Sie keinen Wohnsitz haben oder Ihr gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt ist, am Sitz unseres Versicherungsunternehmens oder am Sitz der für Ihren 
Vertrag zuständigen Niederlassung.  

— Wenn Sie eine juristische Person sind oder eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft, ist das 
Gericht an Ihrem Sitz oder Ihrer Niederlassung zuständig. 

9.4 Wohnsitzverlegung ins Ausland Verlegen Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einen Staat, der 
nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum ist, oder ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Kla-
geerhebung nicht bekannt, ist der ausschließliche Gerichtsstand am Sitz der ARAG. 

10 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

 Richten Sie bitte alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen an unsere Hauptverwaltung oder 
an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle. Sie
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sollten auch dann in Textform (zum Beispiel: Brief oder E-Mail) erfolgen, wenn eine solche Form weder im
Gesetz noch im Versicherungsvertrag vorgesehen ist. 

 Wenn Sie uns  eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitteilen, genügt für eine Willenserklärung, die wir
Ihnen gegenüber abzugeben haben, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns
bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies 
gilt entsprechend für den Fall, dass Sie Ihren Namen ändern. 

  

 

 

A. Standardklauseln Nachfolgende Klauseln gelten nur dann, wenn sie mit uns ausdrücklich vereinbart 

sind: 

Klausel 1 zu den WRB 2012: 

Single-Rechtsschutz 

 (1) Sie haben Versicherungsschutz nach unserem Single-Tarif, wenn Sie unverheiratet sind und weder in 
einer eingetragenen noch in einer sonstigen Lebenspartnerschaft (im Sinne von 3.2.10) leben. Mit-
versichert sind Ihre minderjährigen und unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen 
Lebenspartnerschaft (s. o.) lebenden volljährigen Kinder, letztere jedoch längstens bis zu dem Zeit-
punkt, in dem sie erstmals eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leis-
tungsbezogenes Entgelt erhalten oder eine selbstständige Tätigkeit aufnehmen. 

(2) Falls Sie heiraten oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen, erweitert sich der Versiche-
rungsschutz von diesem Zeitpunkt an um Ihren ehelichen oder eingetragenen Lebenspartner, wenn
Sie uns die Heirat oder die eingetragene Lebenspartnerschaft innerhalb von zwei Monaten anzeigen. 

 Erfolgt die Anzeige später als zwei Monate nach Beginn der Partnerschaft, beginnt der Versiche-
rungsschutz für Ihren Partner erst mit dem Eingang der Anzeige bei uns. Von dem Zeitpunkt der Mit-
versicherung an ist der in unserem Tarif für den jeweiligen Versicherungsschutz von Familien gelten-
de Beitrag zu zahlen. 
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Datenschutzeinwilligungserklärung  
 

 

 

 

I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit 

 Ihre personenbezogenen Daten benötigt die ARAG insbesondere zur Einschätzung des zu versichern-
den Risikos (Risikobeurteilung), zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch, zur Überprüfung un-
serer Leistungspflicht, zu Ihrer Beratung und Information sowie allgemein zur Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsabwicklung. 

Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht nur erhoben, verarbeitet oder ge-
nutzt werden (Datenverwendung), wenn dies ein Gesetz ausdrücklich erlaubt oder anordnet oder 
wenn eine wirksame Einwilligung des Betroffenen vorliegt. 

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezoge-
nen Daten (z.B. Alter oder Adresse) erlaubt, wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnis-
ses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG). Das gleiche gilt, so-
weit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein
Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss 
der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG). Die Anwendung dieser Vorschrif-
ten erfordert in der Praxis oft eine umfangreiche und zeitintensive Einzelfallprüfung. Auf diese kann
bei Vorliegen dieser Einwilligungserklärung verzichtet werden. Zudem ermöglicht diese Einwilli-
gungserklärung eine Datenverwendung auch für die Fälle, die nicht von vorne herein durch die Vor-
schriften des Bundesdatenschutzgesetzes erfasst werden (Vgl. dazu Ziffer II.).  

Die Einwilligung ist ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie wirkt unabhängig davon, ob
später der Versicherungsvertrag zustande kommt. Es steht Ihnen frei, diese Einwilligung mit Wirkung 
für die Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen. 

II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten 
 Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten unter Beachtung der Grundsätze der

Datensparsamkeit und der Datenvermeidung verwendet werden: 

1. a) zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der Leistungspflicht; 

b) zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler, soweit dies der ordnungsgemä-
ßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient; 

2. zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch der risikorelevanten Daten mit dem Vorversicherer, 
den ich bei Antragstellung angegeben habe; 

3. zur gemeinschaftlichen Führung von Datensammlungen der zur ARAG Gruppe gehörenden Un-
ternehmen (die im Internet unter www.ARAG.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch mitgeteilt 
werden), um die Anliegen im Rahmen der Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung schnell, 
effektiv und kostengünstig bearbeiten zu können (Beispiele: richtige Zuordnung Ihrer Post oder
Beitragszahlungen). Diese Datensammlungen enthalten Daten wie z.B. Name, Adresse, Geburtsda-
tum, Kundennummer, Versicherungsnummern, Kontonummer, Bankleitzahl, Art der bestehenden 
Verträge, sonstige Kontaktdaten. 

4. zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies erfolgt durch Übermittlung an 
und zur Verwendung durch die Rückversicherer, bei denen mein zu versicherndes Risiko geprüft
oder abgesichert werden soll. Eine Absicherung bei Rückversicherern im In- und Ausland dient 
dem Ausgleich der von der ARAG übernommenen Risiken und liegt damit auch im Interesse der 
Versicherungsnehmer. In einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer Rückversicherer,
denen sie – sofern erforderlich – ebenfalls entsprechende Daten übermitteln; 

5. durch andere Unternehmen/Personen innerhalb und außerhalb der ARAG Gruppe, denen die 
ARAG Aufgaben ganz oder teilweise zur Erledigung überträgt (z.B. Dienstleistungsgesellschaften) 
und die im Internet unter www.ARAG.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch mitgeteilt werden. 
Diese Dienstleistungsgesellschaften werden eingeschaltet, um die Antrags-, Vertrags- und Leis-
tungsabwicklung möglichst schnell, effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine Erweiterung der
Zweckbestimmung der Datenverwendung ist damit nicht verbunden. Die beauftragten Dienstleis-
tungsgesellschaften sind im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet, ein angemessenes Da-
tenschutzniveau sicher zu stellen, einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang mit
den Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwiegenheit zu beachten; 

6. zur Beratung und Information über Versicherungs- und sonstige Finanzdienstleistungen durch: 

a) die ARAG, andere Unternehmen der ARAG Gruppe und den für mich zuständigen Vermittler 
sowie zur Datenverarbeitung durch den von diesem Vermittler zur ordnungsgemäßen Durch-
führung meiner Versicherungs- und Finanzangelegenheiten ggf. eingeschalteten Maklerpool 
bzw. technischen Dienstleister (Betreiber von Vergleichssoftware, Maklerverwaltungspro-
grammen) oder sonstigen Dienstleister, den ich bei meinem Vermittler erfragen kann; 

b) Kooperationspartner der ARAG (die im Internet unter www.ARAG.de einsehbar sind oder mir
auf Wunsch mitgeteilt werden); soweit aufgrund von Kooperationen mit Gewerkschaf-
ten/Vereinen Vorteilskonditionen gewährt werden, bin ich damit einverstanden, dass die 
ARAG zwecks Prüfung, ob eine entsprechende Mitgliedschaft besteht, mit den Gewerkschaf-
ten/Vereinen einen Datenabgleich vornimmt. 

http://www.arag.de/
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III. Hinweis- und Informationssystem (HIS) 
 Die „informa IRFP GmbH“ betreibt das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 

(HIS). 

An das HIS meldet die ARAG im Bereich der Rechtsschutzversicherungen – ebenso wie andere Versi-
cherungsunternehmen - erhöhte Risiken. Verträge werden gemeldet, wenn ungewöhnlich häufig 
Rechtsschutzfälle gemeldet werden. Sollte die ARAG Sie an das HIS melden, wird sie Sie darüber be-
nachrichtigen. Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrages richten wir 
Anfragen zur Ihrer Person an das HIS und speichern die Ergebnisse der Anfragen. Erhält die ARAG ei-
nen Hinweis auf Risiko erhöhende Besonderheiten, kann es sein, dass die ARAG von Ihnen zusätzliche 
Informationen zu dem konkreten Grund der Meldung benötigt.  

An das HIS meldet die ARAG bei Schadenfällen im Bereich der Kompositversicherungen – ebenso wie 
andere Versicherungsunternehmen - erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbe-
trug hindeuten könnten und daher einer näheren Prüfung bedürfen. Die Meldung ist bei Antragstel-
lung oder im Schadenfall möglich und kann eine Person oder eine Sache, z.B. ein Kfz, betreffen. Eine
Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhnlich oft Schäden gemeldet werden oder z.B. das 
Schadenbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang zu bringen ist. Die Versicherer müssen im 
Schadenfall wissen, ob ein Fahrzeug schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden hatte oder sogar
schon einmal als gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem Grund meldet die ARAG Fahrzeuge an das 
HIS, wenn diese einen Totalschaden haben, gestohlen worden sind, sowie im Falle von Abrechnungen 
ohne Reparaturnachweis. Immobilien meldet die ARAG an das HIS, wenn sie eine ungewöhnlich hohe
Schadenhäufigkeit feststellt. Sollte die ARAG Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, 
werden Sie in jedem Fall über die Einmeldung durch die ARAG benachrichtigt.  

Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrages oder Regulierung eines 
Schadens, richtet die ARAG Anfragen zur Person oder Sache (z.B. Kfz) an das HIS und speichert die Er-
gebnisse der Anfragen. Im Schadensfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich sein,
genauere Angaben zum Sachverhalt von den Versicherern, die Daten an das HIS gemeldet haben, zu
erfragen. Auch diese Ergebnisse speichert die ARAG, soweit sie für die Prüfung des Versicherungsfalls 
relevant sind. Es kann auch dazu kommen, dass die ARAG Anfragen anderer Versicherer in einem spä-
teren Leistungsfall beantworten und daher Auskunft über Ihren Schadenfall geben müssen.  

Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter www.informa-irfp.de. 

IV. Einholung von Wirtschaftsauskünften 
 Die ARAG nutzt im Rahmen der Antragsprüfung Informationen aus dem Handelsregister, dem Schuld-

nerverzeichnis und dem Verzeichnis über private Insolvenzen. Zweck ist es, die Zahlungsfähigkeit des
Antragstellers zu überprüfen, um Kosten – insbes. für die Gemeinschaft der Versicherten – zu vermei-
den, die bei Zahlungsunfähigkeit eines Kunden entstehen. Hierzu werden Vorname, Nachname, An-
schrift und Geburtsdatum an die Firma InfoScore Consumer Data GmbH (ICD), Rheinstraße 99, 76532
Baden-Baden übermittelt. 
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